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Ergänzende Übergangsbestimmungen für das  

Masterstudium Raumplanung und Raumordnung (UE 066 440) 

(gültig ab 1. Oktober 2022) 

 

A) In Ergänzung zu den seit 1. Oktober 2021 geltenden Übergangsbestimmungen gelten mit 

Inkrafttreten des neuen Studienplans am 1. Oktober 2022 die folgenden Äquivalenzen: 

 

Alter Studienplan Neuer Studienplan 

3,0/2,0 SE Stadt im Klimawandel  3,0/2,0 SE Stadt und Landschaft im 
Klimawandel  

3,0/2,0 SE Vergabe- und Bauvertragsrecht  3,0/2,0 VO Vergabe- und Bauvertragsrecht 

3,0/2,0 SE Sachverständigenrecht  3,0/2,0 VO Sachverständigenrecht 

3,0/2,0 SE International Planning  3,0/2,0 EX International Planning 

 

B) Die Bestimmung in den seit 1. Oktober 2021 geltenden Übergangsbestimmungen 

Studierende, die das Masterstudium Raumplanung vor dem 1. 10. 2021 begonnen haben 

und denen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Studienplans nur mehr die 

kommissionelle Abschlussprüfung oder nur mehr sowohl die kommissionelle 

Abschlussprüfung als auch das Seminar für Diplomand_innen fehlen, können bis zum 

Ende des Sommersemesters 2023 die kommissionelle Abschlussprüfung nach den 

Regelungen des alten Studienplans (mit 3,0 ECTS) absolvieren sowie bei der Anmeldung 

zur kommissionellen Abschlussprüfung entweder das alte Diplomseminar (mit 3,0 ECTS) 

oder das neue Seminar für Diplomand_innen (mit 1,5 ECTS) verwenden.  

         wird ab sofort ergänzt zu folgendem Wortlaut: 

Studierende, die das Masterstudium Raumplanung vor dem 1. 10. 2021 begonnen haben 

und denen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Studienplans außer der 

Diplomarbeit nur mehr die kommissionelle Abschlussprüfung oder nur mehr sowohl die 

kommissionelle Abschlussprüfung als auch das Seminar für Diplomand_innen fehlen, 

können bis zum Ende des Sommersemesters 2023 die kommissionelle Abschlussprüfung 

nach den Regelungen des alten Studienplans (mit 3,0 ECTS) absolvieren sowie bei der 

Anmeldung zur kommissionellen Abschlussprüfung entweder das alte Diplomseminar 

(mit 3,0 ECTS) oder das neue Seminar für Diplomand_innen (mit 1,5 ECTS) verwenden.  


